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RS UVS Kärnten 1996/12/17 KUVS-K2-
1223/3/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1996

Rechtssatz

Aus dem Umstand, daß sich die Ausländerin regelmäßig im Lokal aufgehalten hat und sie auch fallweise freiwillig

Gläser weggeräumt hat bzw. Gäste nach Konsumationswünschen gefragt hat, kann das Vorliegen eines

Beschäftigungsverhältnisses nicht abgeleitet werden, wenn die Ausländerin diese Tätigkeiten freiwillig und

unentgeltlich erbracht hat und diese Tätigkeiten insgesamt als freiwillige Gefälligkeitsdienste zu betrachten sind. Die

Tatsache, daß sich die Ausländerin, die in der Folge den Beschuldigten heiratete, hinter der Theke aufgehalten hat ist

nichts ungewöhnliches, da sich Gäste in einem Lokal auch im Thekenbereich aufhalten. Dies  umsomehr für die

Ausländerin, die mit dem Beschuldigten verlobt ist (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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